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des
Blattes

Seiten

1913.
1. Januar

2. ð

13. ð

13. ð

16. ð

16. ð

17. ð

21. ð

Bekanntmachung,die k¿nftige Benennung des
Forstamtes Forstenried betr.

Bekanntmachung,dasGeburts= unddasNamens=
tagsfest Seiner Kºniglichen Hoheit des
Prinzregenten Ludwig betr.

Bekanntmachung,dieGrundsªtze f¿r dieBesetzung
dermittleren, Kanzlei= und Unterbeamten=
stellen mit Militªranwªrtern usw. vom
20. Juni 1907 betr.

Bekanntmachung¿ber den Vollzug des Vieh=
seuchengesetzesvom 26. Juni 1909 und des
bayerischen Ausf¿hrungsgesetzes hierzu
vom 13. August1910

Bekanntmachung,betr. die Abªnderung der
Rheinschiffahrts=Polizeiordnung

Untersuchung der Rheinschiffe

kammern betr.
Bekanntmachung,das Hausgesetz des f¿rstlichen
Gesamthauses Hohenlohe betr.

Bekanntmachung,betr.Ergªnzung undAnderung
der Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnung

Bekanntmachung,die denMilitªranwªrtern usw.
imReichsdienst vorbehaltenen Stellen betr.
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5ð39.

40ð41.

43ð46.

51ð76.
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47ð50.

1



Datum Nummer

desGesetzes Inhalt des Seiten
rc. Blattes

1913.
21. Januar Bekanntmachung,Auflºsung und anderweitige

Organisation von Forstdienststellen betr. 6 78.
22. ð Bekanntmachung,dieEisenbahn=Bauz= undBe=

triebsordnung f¿r die Haupt- und Neben-
eisenbahnen Bayerns betr. 6 79#.

25. ð Bekanntmachung,Ausgabe von Schuldver=
schreibungen auf den Inhaber durch die
Bayer. Hypotheken= undWechselbank in
M¿nchen betr. " 6 9.

29. ð Bekanntmachungzum Vollzuge der Reichs=
versicherungsordnung imBereiche derVer=
kehrsverwaltung U 6 80.

30. ð Bekanntmachung¿ber die Zusammensetzung des
K. Landesversicherungsamts 6 80.

7. Februar Kºnigliche Verordnung, das Personal des K.
Wasserversorgungs=Bureaus betr. 6 77ð78.

13. ð Bekanntmachung,Anderung der Gemeinde=
bezirke Gmeinsrieth und Dietersdorf, K.
Bez.=AmtsVohenstrauÇ und Oberviech=
tach betr. 8 83ð84.

18. ð Bekanntmachung,die Uniformen der hºheren
Beamten des Messungsdienstes betr. 8 84.

19. ð Bekanntmachung,die Verlegung eines Amts=
sitzes betr. 7 81.

19. ð Bekanntmachung¿ber die Anderung der Land=
wehrbezirkseinteilung 14 123ð131.

21. ð Bekanntmachung,Auflºsung und anderweitige
Organisation vonForstdienststellen betr. 8 84ð85.

23. ð KºniglichAllerhºchsteVerordnung, Anderungen
der Organisation der Staatsforstver=
waltung betr. 9 93ð94.

25. ð Bekanntmachung,die Anderung der Eisenbahn=
Bauz=und Betriebsordnung f¿r dieHaupt=
und Nebeneisenbahnen Bayerns vom %

. 13. April 1905 betr. 8 85ð91.
11. Mªrz Bekanntmachung,denVollzug desZuwachssteuer=

gesetzesvom14.Februar1911betr. . 10 95ð96.
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Datum Nummer
des Gesetzes Inhalt des Seiten
rc. Blattes

1913. ç
12. Mªrz Bekanntmachung,Ausgabe vonSchuldverschrei=

bungen auf denInhaber durch die Bayer.
Handelsbank in M¿nchen betr. 10 96.

13. ð Bekanntmachung,die Vollzugsvorschriften zu
demGesetz ¿berdenKriegszustand betr. 11 97ð115.

13.ð Bekanntmachung,Anderung desMilitªrtarifs
f¿r Eisenbahnen betr. 12 117.

19. ð Bekanntmachung,Ausgabe vonSchuldverschrei=
bungen auf den Inhaber durch die Bayer.
Vereinsbank in M¿ncher betr. - 12 118.

19. ð Bekanntmachung,Vereinigung der Gemeinden
Milbertshofen, Berg am Laim, Moosach
und Oberfºhring mit der Stadtgemeinde
M¿nchen betr. 16 135ð136.

20. ð KºniglicheVerordnung ¿ber die Bezirksªmter 13 119ð120.
22. Bekanntmachung,Auflºsung und anderweitige

Organisation von Forstdienststellen betr. 13 120ð121.
23. ð Bekanntmachung,dieErrichtung vonEisenbahn=

inspektio nen betr. 13 121.
30. ð Bekanntmachung¿ber die Dienstzeichen derMit=

glieder der gemeindlichen Vertretungs=
kºrper in M¿nchen, N¿rnberg undAugs=
burg 14 132.

31. ð Bekanntmachung,betr.Ausf¿hrung der Bestim=
mungendesBundesrats ¿berdie Beschªf=
tigung jugendlicher Arbeiter auf Stein=
kohlenbergwerken in PreuÇen, Bayern,
Sachsen und ElsaÇ=Lothringen 14 132.

3. April Bekanntmachung, betr. Vollzug des Bºrsenge=
setzes 13 134.

7. ð OberxpolizeilicheVorschriften,betrdenBetrieb der
Schleif= undPolierwerke der Spiegel=
galasindustrie 18 133ð134.

7. ð Bekanntmachung, betr. Anderung des Statuts
der WVittelsbacherLandesstiftung 16 136.

Gocgle
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Datum Nummer
desGesetzes Inhalt des Seiten
rc. Blattes

1913.
ð Bekanntmachung,betr. Einreihung einzelner

Orte oder Ortsteile in eine andere Orts=
klasseauf GrunddesÄ 30 Abs.4 des Be== Ŀ
soldungsgesetzesvom15.Juli 1909(Reichs=
Gesetzbl.S. 573) 16 136ð138.

ð Besetzungder Disziplinargerichte f¿r nicht=
richterliche Beamte 16 138ð142.

10. April Bekanntmachungzur Eichordnung 17 146ð148.
24. ð Bekanntmachung,die Eisenbahn=Bau= und Be=

triebsordnung f¿r die Haupt= und Neben=
eisenbahnen Bayerns betr. 17 143.

26.ð Bekanntmachung,betr.Anderung der Anlage C
zur Eisenbahn=Verkehrsordnung 17 144ð146.

26. ð Bestªtigungsurkunde, das FamilienfideikommiÇ
StrºÇendorf=Weidnitz mit Kirchlein der -
Freiherrn von Seckendorff-Aberdar betr. 19 151ð160.

*ð ð Bestªtigungsurkunde,das FamilienfideikommiÇ
Kleinziegenfeld=Trautskirchen der Freiherrn
von Seckendorff=Aberdar betr. 19 161ð170

26. ð Bekanntmachung,betr. Ausf¿hrung der Be=
stimmungen desBundesrats ¿berdieLohn=
b¿cher f¿r die Kleider= und Wªschekon=
fektion 20 1771.

27. ð Bekanntmachung,die Eisenbahn=Bau= und Be=
triebsordnung f¿r die Haupt= und Neben= 1 1
eisenbahnen Bayerns betr. 18 f149.

28. ð Bekanntmachung,die Errichtung einesK. Neu=
bauamtes f¿r die Mainkanalisierung 1
Aschaffenburg betr. 18 150.

30. ð Bekanntmachungzum Vollzuge des Besitzver=
ªnderungsabgabengesetzes 22 194.

5. Mai Bekanntmachung,dieVerkehrsordnung derMo= .
torpostlinien f¿r Personenbefºrderung
betr. 20 172ð186.

5. ð KºniglicheVerordnungzum Schutze der Vºgel 22 189ð194.
9. ð Bekanntmachung,die Sonntagsruhe und den

Urlaub der Staatsbeamten betr. 21 187ð188.

Co gle



Datum Nummer
desGesetzes Inhalt des Seiten
rc. Blattes

1918.
18. Mai Bekanntmachung,Bekªmpfung desFleckfiebers

(Flecktyphus), hier Durchwanderer aus den
Balkanlªndern 28 195ð196.

19. ð KºniglicheVerordnung,den Vollzug des Be=
amtengesetzesbetr. 24 197ð198.

21. ð Bekanntmachung,die Eisenbahn=Bau= und Be=
triebsordnung f¿r die Haupt= und Neben=
eisenbahnen Bayernsbetr. 24 198.

2. Juni Bekanntmachung¿berdie Beflaggung derZivil=
staatsgebªude 26 199.

4. ð Bekanntmachung,das Berggewerbegericht
M¿nchen betr. 27 205ð215.

5. ð KºniglicheVerordnung¿ber die Veterinªrpoli=
zeiliche Anstalt ç 26 201ð202.

6. ð Bestªtigungsurkunde,das Freiherrlich von
Schrenck'sche Familien fideikommiÇ betr. 34 407ð411.

8. ð KºniglicheVerordnung,die Verfassung der K.
Bayerischen Technischen Hochschule in
M¿nchen betr. 26 203.

8. ð Bekanntmachungzur Bekªmpfung ¿bertrag=
barer Krankheiten in Krippenanstalten 26 204.ð

14. ð Bekanntmachung,betr.Anderung der Anlage C
zur Eisenbahn=Verkehrsordnung 29 337ð340.

15. ð Abschied aufdieVerhandlungen derLandrªte
f¿r1913 - 28 217ð336.

16. ð Bekanntmachung,Organisation von Forstdienst=
stellen betr. 30 342.

19. ð Bekanntmachung,die Eisenbahn=Bau= und Be=
triebsordnung f¿r dieHaupt= und Neben=

Ŀ eisenbahnen Bayerns betr. 29 340.
22. ð KºniglicheVerordnung ¿ber den Vollzug des

Art. 22b Abs.2 desPolizeistrafgesetzbuchs
in M¿nchen 30 341ð342

23. ð Urkunde¿berdie Errichtung einerĂPrinzregent
Ludwig=Stiftung f¿r Bad Kissingenñ 33

Gocgle
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Datum Nummer
desGesetzes Inhalt des Seiten
rc. Blattes

1913. .
24. Juni Bekanntmachung,dieGrundsªtze f¿r dieBesetzung

der mittleren, Kanzlei- und Unterbe=
amtenstellen mit Militªranwªrtern usw.
vom 20. Juni 1907 betr. 33 401ð404.

27. ð KºniglicheVerordnung¿ber das Apothekenwesen 31 343ð366.
27. ð Bekanntmachung,Anderung der Telegraphen=

ordnung f¿r das Deutsche Reich vom
16. Juni 1904 in der vom 1. Juli 1909 an 1
geltendenFassungbetr. " 32 395ð398.

28. ð Bekanntmachung¿berdas Apothekenwesen l 31 367ð394.
28. ð Bekanntmachung,Anderung der Telegraphen=

ordnung f¿r das Kºnigreich Bayern vom D.
29. Juni 1904 in der vom1. Juli 1909 an "
geltendenFassungbetr. 32 398.

30. ð Bekanntmachung,Anderung derMilitªr=Trans=
port=Ordnung betr. 33. .4064.

30. ð Bekanntmachung,dieAusf¿hrungsbestimmungen l
zumReichsstempelgesetzevom15.Juli 1909
betr. 33 405.

4. Juli Bestªtigungsurkunde,das Wilhelm von Finckt'sche
FamilienfideikommiÇ betr. 33 413ð421.

4. ð Bekanntmachung,Anderung der Amtsbezirke 1
Friedberg und Landsberg betr. 36 426.

4. ð Bekanntmachung,Abtrennung der Gemeinde !
Asenham vomBezirksamt und Rentamte
Griesbach, vomDistrikt undAmtsgerichte "
Rotthalm¿nster und vom Messungsamte 1
Simbach betr. 36 426.

19. ð Bekanntmachung,betr.Anderung derAnlage 7İ3
zur Eisenbahn=Verkehrsordnung 36 426ð428.

22. ð KºniglicheVerordnung¿ber die Fakultªten der
drei Landesuniversitªten 36 423ð425

23. ð Bekanntmachung,dieEisenbahn=Bau=undBe=
triebsordnung f¿r die Haupt= und Neben= n!
eisenbahnenBayerns betr. | 36 428.

24. ð Bekanntmachung¿berdie Knderung der Pferde= ç
aushebungsvorschrift 39 435ð483.



Datum
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Inhalt

Nummer

des

Blattes
Seiten

1913.
26. Juli

26. ð

28. ð

31. ð

# August

15. ð

25. ð
28. ð

29. ð

KºniglicheVerordnung¿berdie Anderung einiger
Bestimmungen der Hausordnung f¿r die
bayerischen Strafanstalten

KºniglicheVerordnung¿berdieKosten derUnter=
bringung und Verpflegung in den Straf=
anstalten und Gerichtsgefªngnissen

Bekanntmachung,die Eisenbahn=Bau= und Be=
triebsordnung f¿r die Haupt= und Neben=
eisenbahnen Bayerns betr.

KºniglicheVerordnung¿ber die Dienstleistung
der Regierungsbaumeister mit Anwart=
schaft auf Anstellung im Kulturbaufache
der inneren Staatsbauverwaltung

wehrbezirkseinteilung

setzes ¿ber die Naturalleistungen f¿r die
bewaffnete Macht im Frieden

KºniglicheVerordnung¿ber die Verg¿tung von
Reisekosten an die Vertrauensmªnner des
Ausschusses f¿r die Wahl der Schºffen
und Geschworenen

Bekanntmachung,die Einberufung desLand=
tags betr.

Bekanntmachung, die Ernennung des ersten
Prªsidenten der Kammer der Reichsrªte
betr.

Allerhºchster ErlaÇ
BekanntmachungzumVollzug desReichsgesetzes
vom25. Februar 1876, die Beseitigung von

auf Eisenbahnen betr.
Bekanntmachung¿ber die Befºrderung feuer=
gefªhrlicher, nicht zu den Sprengstoffen
gehºrender Gegenstªnde auf dem Rhein;
hier ¿ber die Befºrderung von Kalcium=
karbid
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40
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46

42

44

44
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431ð432.

429.

485ð486.
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497ð498.

501ð502.

502.
499ð500.
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Datum Nummer
desGesetzes Inhalt des Seiten
rc. Blattes

1813. Z
8. September Bekanntmachung,betr. Abªnderung der Aus= "

f¿hrungsbestimmungen zu den Grund= J
sªtzen f¿r die Besetzung der mittleren,
Kanzlei= und Unterbeamtenstellen beiden
Reichs= und Staatsbehºrden mit Militªr==
anwªrtern und Inhabern des Anstellungs= ç
scheins i 52 743ð744

10. ð Bekanntmachung¿ber die Anderung der Land=
wehrbezirkseinteilung 1 47 511ð512

15. ð Bekanntmachung,die Errichtung von Filialen
derK. BayerischenBank betr. ç 48 513ð514

17. ð Bekanntmachung¿ber die Anderung der Land= 1
wehrbezirkseinteilung 1 49 515ð518.

22. ð Bekanntmachung,Auflºsung und anderweitige ç
Organisation von Forstdienststellen betr. 50 519.

24. ð Bekanntmachung,die Behandlung der Depositen
bei den K. Bankanstalten betr. , 50 520.

26. ð Bekanntmachung,die Eisenbahn=Bau=undBe=
triebsordnung f¿r dieHaupt=undNeben=
eisenbahnen Bayerns betr. 50 521.

27. ð Bekanntmachung,Ausf¿hrungsbestimmungen
zum Reichsstempelgesetze vom 3. Juli 1913
betr. ð 51 523ð742.

30. ð Bekanntmachung,die allgemeinenVersicherungs=
bedingungen der Landeshagelversiche=
rungsanstalt betr. " 50 521ð522

4. Oktober Bekanntmachung¿ber die Anderung der Land==
wehrbezirkseinteilung 55 755

6. ð Bekanntmachung,denStaatsvertrag mit ¥Oster=
reich zur Beseitigung von Doppelbesteue=
rungen betr. # 54 747ð752.

13. ð Bekanntmachung,die Einberufung der Landrªte
betr. : 53 745.

14. ð Bekanntmachung¿berdieBeflaggung derZivil=
- staatsgebªude 53 746.

Co gle



Datum Nummer
desGesetzes Inhalt des Seiten
2c. ] Blattes

1913.
26. Oktober. KºniglicheVerordnung,Inkraftsetzung der Kir=

chengemeindeordnung f¿r die protestan=
tischeKirche der Pfalz betr. 653 753ð755.

28. ð Bekanntmachung,die Nacherhebung und Er=
stattung von Zºllen, Reichssteuern, Ge=
b¿hren, Ausfuhr= und sonstigenAbgaben=
verg¿tunger betr. 61 771.

30. ð Bekanntmachung,das Verzeich nis der denMili=
tªranwªrtern und Inhabern desAnstel=
lungsscheins im bayer.Staatsdienst vor=
behaltenen Stellen betr. 61 772ð794.

31. ð Bekanntmachung, die Eisenbahn=Bau= und Be=
i triebsordnung f¿rdieHaupt=undNeben=

eisenbahnen Bayerns betr. 60 767.
4. November Gesetz¿berdie Regentschaft 86 757ð758.
4. ð BekanntmachungzumVollzuge der Reichsver=

ç sicherungsordnung 60 768ð769.
4. ð Bekanntmachung,betr.Anderung der Anlage C .

zur Eisenbahn=Verkehrsordnung 60 769ð770.
5. ð Bekanntmachung¿berdie Regentschaft 57 759ð7060.
5. ð AllerhºchsteBekanntmachung¿ber den Regie= "

rungsantritt 658 761ð764.
5. ð KºniglicheEntschlieÇung¿ber die Ehrenrechte

SeinerMajestªtdesKºnigsOtto 89 f6365.
7. ð Bekanntmachung,Erneuerungen derMeldungen "%

der in denBewerberverzeichnissen derBe=
hºrden aufgef¿hrtenMilitªranwªrter und

n Inhaber desAnstellungsscheins betr. Ŀ 61 795ð796.
13. ð OberpolizeilicheVorschrift¿berdieZeitundArt!

des Fischfangs im Bodensee 62 797ð798.
16. ð Bekanntmachung¿berdie Bekªmpfungder Schwei=

D1 neseuche und Schweinepest D 62 798ð800.
17. ð BekanntmachungzumVollzuge der Reichsver=

sicherungsordnung " 63 801ð805.
19. ð Bekanntmachungzum Vollzuge desÄ 90 Ziff. 3

dder Wehrordnung D 63 # 805.

Gocgle
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Datum Nummer
des Gesetzes Inhalt des Seiten
rc. Blattes

1918.
19.November Bekanntmachungzum Vollzuge des Gesetzes

¿ber einen einmaligen auÇerordentlichen
Wehrbeitrag vom3. Juli 1913 67 815ð880.4

21. ð Bekanntmachung¿ber die Befreiung der Gen=
darmen von der Pflicht zur Amtsverð f
schwiegenheit 64 807ð808.

21. ð Bekanntmachung,dieEisenbahn=Bau= und Be== è
triebsordnungs¿rdieHaupt-undNeben-
eisenbahnen Bayerns betr. 68 810.

24. ð KºniglicheVerordnung,die Organisation undden
Wirkungskreis der Bergbehºrden, hier die % -
Geschªfte der Markscheider betr. 66 811ð812.

26. ð KºniglichAllerhºchsteEntschlieÇung,die Verlªnge=
rung des Landtags betr. 68 809ð810.

28. ð Bekanntmachung,Vollzug der Reichsversiche=
rungsordnung und desBerggesetzesbetr. 66 812ð814.

29. ð BekanntmachungeinerAnderung zumVerzeich==
nis der Vermittelungsbehºrden 66 814.

2. Dezember Bekanntmachung,die Verwaltung und denBe= I
trieb der Verkehrsanstalten ç 66 8s4.

6. ð Gesetz¿ber die Haftung des Staates f¿r An= 1
gehºrige desbayerischen Heeres ç 70 911ð912.

9. ð KºniglicheVerordnungzumVollzuge desGesetzes l
¿ber eineneinmaligen auÇerordentlichen
Wehrbeitrag vom 3. Juli 1913 68 881ð883.

9. ð Bekanntmachung,die Eisenbahn=Bau= und Be=
triebsordnung f¿r die Haupt= und Neben=
eisenbahnen Bayerns betr. 68 I 883.

11. ð BekanntmachungzumVollzuge desGesetzes¿ber
eineneinmaligen auÇerordentlichen Wehrð I
beitrag vom 3. Juli 1913 ç 69 885ðï910.

12. ð Bekanntmachung,die F¿hrung derStrafregister
betr. I 70 912ð913.

14. ð KºniglicheVerordnung¿ber Herstellung, Auf= I
bewahrung undVerwendung vonAzetylen I
sowie ¿ber Lagerung von Kalciumkarbid I
(Azetylenverordnung) 71 919ð940.



XII

Datum Nummer I
desGesetzes Inhalt des Seiten
rc. Blattes

1913.
15. Dezember Bekanntmachung,die Postordnung f¿r dasDeut=

scheReich vom20. Mªrz 1900 betr. 70 913ð916.
15. ð Bekanntmachung,diePostordnung f¿r dasKºnig=

reich Bayern vom27. Mªrz 1900 betr. 70 916ð918.
16. ð Bekanntmachung,die Eisenbahn=Bau= und Be=

triebsordnung f¿r die Haupt= und Neben= I
eisenbahnen Bayerns betr. I 72 956.

17.ð Bekanntmachung,die Eisenbahn=Bau= und
Betriebsordnung f¿r die Haupt= und I
Nebeneisenbahnen Bayerns betr. 73 974.

18. ð Bekanntmachung¿ber denVollzug der Azetylen=
verordnung 71 941ð950.

18. ð Gesetz¿ber die Anderung desArt. II desGesetzes
vom 1.Juli 1834,die Festsetzungeiner per=
manenten Ziovilliste betr. v 72 951ð952.

20. ð Gesetz¿ber den vorlªufigen Vollzug des Bud=
gets f¿r die Jahre 1914 und 1915 72 952ð956.

22. Kºnigliche Verordnung ¿ber die Schulpflicht 73 957ð965.
22. Kºnigliche Verordnung ¿ber die Berufsfortbil=

dungsschulen 73 966ð974.
23. ð Bekanntmachungneuer Bestimmungen ¿ber die

Beurlaubung der Militªranwªrter des
Heeres vom 1. Jannar 1914 74 975ð980.

24. ð Bekanntmachung¿berdie Vrzneitaxe 1914 74 980ð981.
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Netz-undVerordnung-Blatt
f¿r das

Kºnigreich Bayern.

Nr. 1.
M¿hnchen, den 3. Januar 1913.

Inhalt:
Bekantmachung vom 2. Januar 1913, das Geburts- und das Namenstagsfest Seiner Kºniglichen Hoheit

des Prinzregenten Ludwig betreffend. ð Bekanntmachung vom 2. Januar 1913, die Grundsªtze f¿r
gr Frunt der mittleren, Kanzlei= und Unterbeamtenstellenmit Militªranwªrtern usw. vom 20. Juni 1907
etreffend.

J ð ññJJ3J J.ðð

Nr. 4311 a.

Bekanntmachung, das Geburts= und das Namenstagsfest Seiner Kºniglichen Hoheit
des Prinzregenten Ludwig betreffend.

fl. Staatsministeriendes KºniglichenHausesund desAuÇern, der Justiz, des Innern
beiderAbteilungen,derFinanzen,f¿r Verkehrsangelegenheitenundfl. Kriegsministerium.

Mit Bezug auf die Bekanntmachungvom 18. September1886 (GWVl. S. 593)
wird bekanntgegeben,daÇ die Geburts=und NamenstagsfesteSeiner Kºniglichen
Hoheit des Prinzregenten Ludwig auf den7. Januar undden25. Augustfallen.

Nach AllerhºchsterEntschlieÇungist mit R¿cksichtauf die gegenwªrtigeLandestrauer
am nªchstenGeburtstageSeiner KºniglichenHoheit desPrinzregenten,dem 7. Januar 1913,
von festlichenVeranstaltungenmit Ausnahmeder kirchlichenFeiern abzusehen.

M¿nchen, den 2. Januar 1913.

Dr. Krhr. v. Hertling. Dr. Frhr. v. Soden-Fraunhofen. v. Thelemann. v. Breunig. v. Seidlein.
Dr. v. Kuilling. Frhr. v.KreÇ. 1
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Nr. 1631/58.

Bekanntmachung der Grundsªtzef¿r dieBesetzungdermittleren,Kanzlei=und Unterbeamten=
stellenmit Militªranwªrternusw.vom20. Juni 1907 betreffend.

fl. Staatsministeriumdes Innern und kl. Kriegeministerium.

Auf Seite 695 desGVl. 1907 ist in Ä 18, 4 das Wort ĂSchutztruppenñmit
einem")zu versehenund am SchluÇ der Seite als Anmerkungzu setzen:

*) Zu vergl.Ä 1 Absatz(7).

M¿nchen,den2. Januar 1913.

Go gle



Geseh=undVeramscgat
f¿r das

Kºnigreich Bayern.

Nr. 2.
M¿nchen, den 9. Jannar 1913.

Inhal t:
Bekanntmachung vom 1. Januar 1913, die k¿nftige Benennung des Forstamtes Forstenried betreffend. ð

W vom 4. Januar 1913 ¿ber den Volzug des Viehseuchengesetzesvom 26. Juni 1909 und
des bayerischen Ausf¿hrungsgesetzes hierzu vom 13. August 1910. ð Kºniglich Allerhºchste Genehmigung zur
Annahme fremder Dekorationen.

Z.ð..

Nr. 40453.

Bekanntmachung, die k¿nftigeBenennungdes ForstamtesForstenried betreffend.

4.StaatsministerinmderFinanzen,
MinisterialĿForstabteilung.

Im MNamenSeiner Maofestªtdes Kºnigs.
Seine Kºnigliche Hoheit Prinz Ludwig, des Kºnigreichs Bayern

Verweser, habenmit AllerhºchsterEntschlieÇungvom21. Dezember1912 anzuordnengeruht,
daÇ das Forstamt Forstenried nunmehr die BezeichnungM¿nchen=Forstenried zu
f¿hrenhabe. Ŀ

M¿nchen,den1. Januar 1913.

v.Breunig.



Nr. 397b 1.

ºffentlichtwerden.

M¿nchen, den 4. Januar 1913.

Kºniglich AllerhºchsteGenehmigung
zur AnnahmefremderDekorationen.

Im NamenSeiner Majestªtdes Kºnigs.
Seine Kºnigliche Hoheit Prinz Lud=

wig, des Kºnigreichs Bayern Verweser,
habenSich unterm 20. Dezember1912
allergnªdigstbewogengefunden,
demHerzogl.MarstalloffiziantenMatthias

Riegg in M¿nchenunddemHerzogl.SchloÇ=
verwalter Jakob Mohr in Tegernseef¿r
das Silberne VerdienstkreuzdesNassauischen

Diqitized by, Cor gle

Militªr- und ZibvilverdienstordensAdolfs
von Nassau, demHerzogl. KellermeisterJoð
sephHaslbauer in M¿nchen f¿r die gol=
dene,demHerzogl. Portier Matthias Stºr
in M¿nchen, demHerzogl.Kellerwart Joseph
Wiesner in Possenhofenund denHerzogl.
LakaienJohann Fuchs undJohann Plie=
ninger in M¿nchenf¿r die silberneMedaille
desNassauischenMilitªr= und Zidvilverdienst=
ordensAdolfs von Nassau
dieBewilligungzurAnnahmeundzumTragen
zu erteilen.

Oriqinel from
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Gier-undYertirdnunggªklatt5
f¿r das

Kºnigreich Bayern.

Nr. 3.
M¿nchen, den 20. Jannar 1913.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 13. Januar 1913, betreffend die Abªnderung der Rheinschiffahrts=Polizeiordnung. ð

Bekanntmachung vom 13. Januar 1913, betreffend die Ordnung f¿r die Untersuchung der Rheinschiffe.
ð ð m ð ð

Nr. 189.

Bekanntmachung, betreffend die Abªnderung der Rheinschiffahrts-Polizeiordnung.

K. Staatsministeriendes KºniglichenHausesund des uhbern, der Justiz, des Innern
und f¿r Verkehrsangelegenheiten.

NachdemzwischendenRegierungenvonBayern, Baden, ElsaÇ=Lothringen,Hessen,den
Niederlandenund PreuÇen die Erlassung einer neuenRheinschiffahrts=Polizeiordnungver=
einbart und allseitiggenehmigtwordenist, so wirddieselbeinfolgeAllerhºchsterErmªchtigung
Seiner Kºniglichen Hoheit des Prinzen Ludwig, des Kºnigreichs Bayern
Verwesers, mit dem Beif¿gen zur ºffentlichenKenntnis gebracht,daÇ dieseVerordnung
vom 1. April 1913 ab anStelle dermitBekanntmachungvom22. Mªrz 1905 publizierten
Rheinschiffahrts=Polizeiordnungund der Nachtrªge und Abªnderungenderselben(GWl.
von 1905 S. 207, GWVBl.von 1907 S. 759, GWVBl.von1910 S. 153 undGl.
von 1911 S. 1026) zu tretenhat.

M¿nchen,den13. Januar 1913.
Dr. Frhr. v. Hertling. Dr. Frhr. v.Soden-Fraunhofen=v.Thelemann. v. Seidlein.



Verpflichtungender Schiffs=und FloÇf¿hrerusw. im allgemeinen.
Ä 1.

1. Die F¿hrer von Schiffen jederArt, von FlºÇen und von Fªhren, die Besitzer
von Landebr¿cken,Badeanstalten, Schiffm¿hlen oder sonstigenan oder auf dem Rhein
befindlichenAnlagen, sowiedie zur Beaufsichtigungund Bedienungvon Schiffbr¿ckenan=
genommenenPersonensind verpflichtet,auch soweit im nachstehendenbesondereVorschriften
nicht gegebensind, ihre Aufmerksamkeitdaraufzu richten,daÇ gegenseitigeBehinderungen
und Beschªdigungenvermiedenwerden.

2. F¿r jedes Schiff oder FloÇ ist ein F¿hrer zu bestellen,der wªhrend der Reise
stets auf dem Schiff oder FloÇ anwesendsein muÇ. Bei Verhinderung des F¿hrers ist
ein geeigneterStellvertreterzu bestellen.

3. Auf jedemSchiff oderFloÇ muÇ die zur Bedienung erforderlicheodervorgeschriebene
Mannschaftwªhrendder Fahrt anwesendsein.

4. Auf jedemSchiff muÇ wªhrendder Fahrt stetseinezur Ruderf¿hrungbefªhigte,
mindestens17 Jahre alte Person sich am Ruder befinden.

Auf Schiffe ohneeigeneTriebkraft unter 15 Tonnen(300 Zentner)Tragfªhigkeit
und auf solcheSchiffe unter 150 Tonnen(3000 Zentner)Tragfªhigkeit,die oberhalb
Bingen zu Berg geschlepptwerden,findetdieseVorschriftkeineAnwendung.

BelastungundzulªssigeEinsenkungderSchiffe.
Ä 2.

1. Ein Schiff darf nie ¿ber die zulªssigeEinsenkungbelastetwerden. Zur Bezeich=
nung der grºÇten zulªssigenEinsenkung dienen die Unterkantenvon Platten (Klammern),
die nach den Angaben des Schiffsattestesanzubringenund von den Schiffsf¿hrern durch
helleFarbe auf dunkelmoder durchdunkleFarbe auf hellemGrundekenntlichzu erhaltensind.

2. Die Unterkanteder die grºÇtezulªssigeEinsenkungbezeichnendenPlatten(Klammern)
darf mittschiffsnicht hºherliegen als die Oberkantedes Wasserganges.

3. ¦ber der Unterkanteder Platten (Klammern) muÇ ein Freibord von mindestens
0,30 m vorhandensein; bei Schiffenmit festemTennebaumdarf dieserin das Freibord
eingerechnetwerden. Im ¿brigensind bez¿glichdes Freibordsdie Angabendes Schiffs=
attestesmaÇgebend.

Gocgle



Nr. 3. 7

4. Die vorstehendenVorschriftenfinden keineAnwendungauf Rheinseeschiffe,welche
ihre Tauglichkeitzur See=und K¿stenfahrtdurchein niederlªndischesReichszeugnisihrer
gutenBeschaffenheit(certificaat van deugdelijkheid),durcheinKlassifizierungszeugnisdes
Schiffs=KlassifikationsunternehmensĂGermanischerLloydñ zu Berlin oder ein solchesZeugnis
einer anderenvon sªmtlichenUferstaatenals zustªndiganerkanntenKlassifikationsgesellschaft
nachweisenundmit Tiefgangsmarkenversehensind.

Das gleichegilt f¿r die mit TiefgangsmarkenversehenenLustschiffeder Seeschiffahrt,
welchendie Flagge desKaiserlichenYachtklubszuKiel oder einer anderenvon demUferstaat
der befahrenenStreckeals zustªndiganerkanntenGesellschaftverliehenworden ist.

5. OberhalbderSpijl'schenFªhrebisMannheimm¿ssendiemit einemfestenDeck
nicht versehenenSchiffe der Kleinschiffahrt(Backstein-=,Stein= und Kiesschiffesowie Kanal=
schiffeund dergleichen)von wenigerals 50 Tonnen(1000Zentner)Tragfªhigkeitein festes
Freibord von mindestens0,30 m vorder=und hinterschiffsund von mindestens0,15 m
mittschiffshaben. AuÇerdemm¿ssensolcheSchiffe sowohl auf der Fahrt wie beim Still=
liegen mit so hohen,starken,dichtenund demWellenschlaghinreichendWiderstandleistenden
Aufsatzbretternversehensein,daÇdiegesamteFreibordhºhemitschiffsmindestens0,30 mbetrªgt.

6. OberhalbMannheimm¿ssenSchiffederin Ziffer5 bezeichnetenArt, auchwenn
sie 50 Tonnen(1000 Zentner)oder mehr Tragfªhigkeithaben,ein festesFreibord von
mindestens0,50 m vorder=und hinterschiffsund von mindestens0,15 m mittschiffshaben.
AuÇerdemm¿ssensolcheSchiffe sowohl auf der Fahrt wie beim Stilliegen mit so hohen,
starken,dichtenund demWellenschlaghinreichendWiderstandleistendenAufsatzbretternversehen
sein,daÇ die gesamteFreibordhºhemittschiffsmindestens0,45m betrªgt.

7. Alle Schiffemit 1,50m und mehrTiefgangm¿ssenam Steuerbord(rechts)und
zwar am Hinterstevenoder in dessenNªhe mit einer deutlich lesbaren unter Aufsicht der
SchiffsuntersuchungsbehºrdenanzubringendenTiefgangsskalamit einerMaÇeinteilungvon
0,10 m Abstandversehensein. Der Nullpunkt der Tiefgangsskalaist in die Hºhe des
tiefstenPunktes desSchiffbodensoder beiSchraubenschiffender etwatieferliegendenSchraube
oderdesunterdieserliegendenB¿gels zu legen.

8. Die in diesemParagraphen enthaltenenVorschriften finden auf Schiffe unter
15 Tonnen(300 Zentner)TragfªhigkeitkeineAnwendung.Die von denUferregierungen
bez¿glichsolcherSchiffeerlassenenbesonderenBestimmungenbleibenjedochunber¿hrt.

Ausr¿stungund Bemannungder Schiffe.

Ä 3.

1. SchiffejederArt m¿ssendergestalteingerichtet,ausger¿stetund bemanntsein,daÇ
3

Gocgle



8

GefªhrdungenderSicherheit der darauf befindlichenPersonenundStºrungen des ºffentlichen
Verkehrs vermiedenwerden.

Dies gilt auch von den nachArtikel 23 der revidierten Rheinschiffahrts-Akteeines
Schiffsattestesnichtbed¿rfendenDampfschiffenunter 15 Tonnen(300Zentner)Tragfªhig=
keit; auchm¿ssendie mit der F¿hrung solcherSchiffe und mit der Bedienungder darauf
befindlichenMaschinen betrautenPersonendie hierzu erforderlicheSachkundebesitzen.

2. Bei Schiffen von 15 Tonnen(300 Zentner)oder mehrTragfªhigkeitsind f¿r
ihre Einrichtung sowie f¿r Art und Zahl der Ausr¿stungsgegenstªndeund derBemannung
die Feststellungenund Angaben im Schiffsattest(Artikel 22 der revidiertenRheinschiffahrts=
Akte) maÇgebend.

3. An allen Schiffenvon 15 Tonnen(300 Zentner)odermehrTragfªhigkeit,muÇ
derenNamen und Heimatsort, bei mehrerenSchiffen gleichenNamens desselbenBesitzers
auÇerdemeine Nummer an geeigneterStelle der beidenLªngsseiten in heller Farbe auf
dunkelmoder in dunklerFarbe auf hellemGrunde in deutlicherkennbarenlateinischenBuch=
stabenvon mindestens0,15 m Hºhe angebrachtsein. AndereAufschriften,welchedieDeut=
lichkeitdieserBezeichnungenbeeintrªchtigen,sind untersagt.

4. Soweit nachdieserPolizeiordnungzur SignalgebungFlaggen und Laternenzu
verwendenund nicht besondereBestimmungenhinsichtlichder GrºÇe der Flaggen und der
LichtstªrkenderLaternengetroffensind, m¿ssendieFlaggen eineHºhe vonmindestens1,0 m,
eine Breite (Lªnge) von mindestens1,50 m und wederverblaÇte nochverschmutzteFarben
haben. Die Laternenm¿ssenein helleuchtendesLicht verbreiten.

5. HinsichtlichderBeschaffenheit,derAusr¿stungund desBetriebsderSchiffs=Dampf=
kesselund der f¿r sie mitzuf¿hrendenUrkunden sind die am Heimatsort des Dampfschiffs
geltendenVorschriftenmaÇgebend.

In Ermangelung solcherVorschriftenist folgendeszu beachten:
Die Beschaffenheit,Ausr¿stung und Wartung der DampfkesselmuÇ den im Interesse

derSicherheit zu stellendenAnforderungenentsprechen.InsbesonderemuÇ die zulªssigehºchste
Dampfspannungobrigkeitlichfestgesetztund jederDampfkesselmit mindestenszwei Sicher=
heitsventilenversehensein, welchejederzeitgel¿ftetwerdenkºnnenunddereneines eine solche
Stellung hat, daÇ die vorgeschriebeneBelastung vom Deck aus mit Leichtigkeitgepr¿ft
werdenkann. Die Sicherheitsventiled¿rfen hºchstensso belastetwerden,daÇ siebeiEintritt
der f¿r den KesselfestgesetztenDampfspannungden Dampf entweichenlassen.

Ferner m¿ssenan jedemDampfkesselzwei zuverlªssigeManometer mit Bezeichnung
der festgesetztenhºchstzulªssigenDampfspannung durcheine deutlicheMarke angebrachtsein,
von denendas eine im GesichtskreisedesKesselwªrters, das andereauf Deck an einer f¿r
die BeobachtungbequemenStelle sich befindet. Sind auf einemDampfschiffemehrereKessel
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vorhanden,derenDampfrªumemit einanderin Verbindung stehen,so gen¿gtes, wennauÇer
den an den einzelnenKesselnbefindlichenManometern auf dem Deck ein Manometer anð
gebrachtist.

GrºÇte zulªssigeFahrgastzahlbei Personendampfschiffen.

84.

1. Die zur PersonenbefºrderungbestimmtenDampfschiffe,welchedenRhein oberhalb
der Spijk'schenFªhre befahren,d¿rfenerstin Betriebgenommenwerden,nachdemdie
grºÇtezulªssigeZahl vonFahrgªstendurchSachverstªndigenachdenbestehendenVorschriften
amtlich festgestelltwordenist.

2. Die Angabeder amtlichfestgestelltengrºÇtenzulªssigenFahrgastzahlist an geeig=
neten, beim Betreten desSchiffes auffallendenStellen mit deutlichenBuchstabenundZiffern
von mindestens0,10 m Hºhestetserkennbarin hellerFarbe auf dunkelmoderin dunkler
Farbe auf hellemGrundeanzuschreiben.

3. Wird das Schiff nachArtikel 22 Absatz4 und5 der revidiertenRheinschiffahrts=
Akte und der Ziffer 5 B des SchluÇprotokolls hierzu einer Nachuntersuchungunterworfen
und ergibtsichdie Notwendigkeit,die Feststellungder grºÇtenzulªssigenFahrgastzahleiner
Nachpr¿fung zu unterziehen,so hat der Schiffseigner oder Schiffsf¿hrer den Anordnungen
der BehºrdeFolge zu leistenund gegebenenFalles auch f¿r dieAbªnderungder Ausfschriften
(Ziffer 2) Sorge zu tragen.

4. Die Aufnahme von Fahrgªsten¿ber die festgesetztegrºÇteZahl hinaus ist verboten.
Die Schiffsf¿hrersindverpflichtet,denAnordnungenderHafen=und Schiffahrts=Polizei=
beamten zur Vermeidungeiner¦berf¿llungodereinereinseitigen¦berlastungdes Schiffes
nachzukommen.

5. Bei ¦berschreitungder festgesetztengrºÇtenFahrgastzahloderbei Eintritt einer
Gefahr habendie vom Schiffsf¿hrer hierzu aufgefordertenFahrgªstedas Schiff zu verlassen.
Auch habendie Fahrgªste den Anordnungen des Schiffsf¿hrers zur Verh¿tung einer ein=
seitigenUberlastungdes Schiffes Folge zu leisten.

Ä 5.

1. Ein Schiff oderFloÇ darf von seinerAbfahrtstelleaus oder auf seinerFahrt nicht

in den Kurs eines anderen im Fahren begriffenenSchiffes oder FloÇes hineinfahrenund

es in seinemLauf stºren.
2. SchiffejederArt, welchebei derQuerfahrt¿berdenStrom denKurs einesDampf=

schiffesmit oderohneAnhangkreuzen,m¿ssenvon einemzu Berg fahrendenDampfschiff



mindestensum diehalbeStrombreite und von einemzu Tal fahrendenDampfschiffmindestens
um die ganzeStrombreitevon dessenBug entferntbleiben.

3. In scharfenStrombiegungen,an denensichkeineWahrschaubefindet,m¿ssen,so
lange bis vom Steuer aus auf ausreichendeEntfernung in die offeneStrecke hineingesehen
werdenkann, die zu Tal fahrendenDampschiffedie Fahrgeschwindigkeitvermindern.

4. Auf Strecken, wo Schiffe an Landebr¿ckenoder am Ufer liegen, oder im Aus=
oderEinladenbegriffensind,sowievorHafenm¿ndungenist von denF¿hrernherannahender
und vor¿berfahrenderDampfschiffemit oder ohneAnhang darauf zu achten,daÇ durchent=
sprechenderechtzeitigeVerminderungder Kraft Beschªdigungender anLandebr¿cken,amUfer
oder im Hafen liegendenSchiffe vermiedenwerden.

Wenn Dampsschiffemit oder ohneAnhang zwischensolchenUferstreckenoder Hafen=
m¿ndungenund derMitte desStromes durchfahrenoderaufschlagen(wenden),d¿rfensie
nicht mit grºÇererKraft fahren, als zu ihrer sicherenSteuerung und zu ihrerFortbewegung
notwendigist. Das gleichegilt beimVorbeifahren:

a) an denzur Ausf¿hrungvon Strombauarbeiten,PeilungenoderMessungenim
Strom liegendenSchiffen, sofernauf ihnen beiTag eine rot und weiÇeFlagge,
bei Nacht eine Laternemit rotem Licht beigesetztist;

b) an stilliegendenFlºÇen, sofernauf ihnenbei AnnªherungeinesDampfschiffes
ein Zeichengegebenist, bei Tage durchBeisetzeneiner roten Flagge, bei Nacht
durchBeisetzeneiner Laternemit rotem Licht.

LiegenSchiffeoderFlºÇe hinterBuhnen(Kribben)odersonstwiegedeckt,so daÇ sie
von denherankommendenDampfschiffenaus nichtgesehenwerdenkºnnen,so tritt f¿r diese
die Verpflichtungzum Fahrenmit verminderterKraft nur dannein, wennhierzubeiTag
durchBeisetzeneinerweithinsichtbarenrotenFlagge,beiNachtdurchBeisetzeneinerLaterne
mit rotemLichtaufgefordertist.

5. Mehr als zwei Schiffe d¿rfennur in Notfªllennebeneinandergekuppeltfahren.
6. Das QuertreibenderSchiffe ist, denFall hºhererGewalt ausgenommen,untersagt.
7. Die in dieserPolizeiordnung f¿r die Schleppz¿gegegebenenVorschriftengelten,

soweit nicht etwas Besonderesbestimmtist, auch f¿r die geschlepptenFlºÇe.
8. Die Schiffs=und FloÇf¿hrer sind verpflichtet,auf denjenigenmittelstTonnen,

Baken oder andererSchiffahrtszeichenoder durch Aufstellen von Wahrschauenerkennbar
gemachtenStromstrecken,auf denenbesondereVorsicht erforderlichist, denAnweisungenund
Befehlen,welchedie zustªndigenBehºrdenund Beamtenin bezugauf das Durchfahren
dieserStromstreckenerteilen, Folge zu leisten.

In gleicherWeise habendieSchiffs= undFloÇf¿hrer denAnweisungenFolge zu leisten,
welchevon den zustªndigenBehºrdenoderBeamten f¿r das Durchfahrensolchernichtbesonders
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erkennbargemachtenStromstreckengegebenwerden,die sich an eineober=oderunterhalb
befindliche, der vorstehendenBestimmungunterliegendeStromstreckeanschlieÇen.

9. Die Schiffs= und FloÇf¿hrer habenden durchºffentlicheBekanntmachungoderdurch
AufstellenvonWahrschauenkundgegebenenAnordnungenderzustªndigenBehºrdenundBeamten
der Strom= und Schiffahrtspolizei Folge zu leisten,wodurch

a) auf den in Ziffer 8 bezeichnetenStromstreckendie Fahrt bei Nacht odermit zu
tief gehendenSchiffen untersagt,

b) auf Stromstrecken,in denennachvorherigerVerstªndigungmit denzustªndigen
Zivilbehºrden militªrische ¦bungen stattfinden, der Schiffs= und FloÇverkehr
zeitweiligbeschrªnktoderuntersagtwird.

10. Es ist verboten, die im Strom oder am Ufer befindlichenSchiffahrtszeichen
(Bojen, Schwimmer, Baken usw.) zum Anlegen oder Fortbewegenvon Schiffen oder von
FlºÇen zu benutzenoder sonstwieHandlungen vorzunehmen,welche geeignetsind, diese
Schiffahrtszeichenunkenntlich oder f¿r ihre Zweckbestimmungminder tauglich zu machen.

11. Die Schiffsf¿hrer sind verpflichtet,denzustªndigenAufsichtsbeamtenauf Verlangen
das sofortigeAnbordkommenauf ihr in Fahrt befindlichesSchiff zumZweckederVornahme
von AufsichtshandlungendurchgeeigneteManºver zu erleichtern. Dies hat zu geschehen,
wennauf demSchiffedesAufsichtsbeamtenbei Tag eineFlagge gezeigtwird, welchein
dendeutschenStaatsgebietenaus dreieckigenschwarz=weiÇ=roten,im niederlªndischenStaats=
gebietaus dreieckigenrot=weiÇ=blauenFeldern besteht,und bei Nacht am Steuerbordeine
nachvorn sichtbareLaternemit rotemLichthin=und hergeschwenktwird.

Fernersinddie Schiffsf¿hrerverpflichtet,wªhrendderAus¿bungihres Gewerbesdie
Kesselpapieremit sichzu f¿hren und denAufsichtsbeamtenzur Einsichtvorzulegen.Auch
habensie denvondenAussichtsbeamtenbeiderRevisionbez¿glichderVentilbelastungergehenden
AnordnungenFolge zu leisten.

12. Die Ankerm¿ssenbeimAufholenso hochgehobenwerden,daÇ ihre Unterkante
nicht unter den Kiel oder den Boden des Schiffes reicht.

13. Zur Verstªndigungzwischendem F¿hrer des Schleppersund denF¿hrern seiner
Anhangschiffedientauf letzterenbeiTag eineFlaggeundbeiNachtdie nachÄ 21 Ziffer5
zu f¿hrendeLaternemit weiÇemLicht. Die Flagge ist in gleicherArt undHºhezuf¿hren,
wie dies f¿r die Laternevorgeschriebenist. Wird die Flagge oderLaterneimTopgef¿hrt,
so bedeutetdieses,daÇ auf demSchiff alles in Ordnung ist und dieMaschinenmit voller
Kraft arbeitenkºnnen;wird sie auf halbstockgesetzt,so bedeutetdieses,daÇ die Maschinen
die Kraft zu vermindernhaben; wird sie ganz niedergeholt,so bedeutetdieses, daÇ die
Maschinensofort stillgestelltwerdenm¿ssen.Die von demF¿hrer einesAnhangschiffes
gegebenenSignale sindvon denF¿hrernaller Schiffe, die sich zwischendembez¿glichen
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Anhangschiffund demSchlepperbefinden,sofortin gleicherWeisewiederzugeben.Die zuletzt
genanntenzwei Signale d¿rfennur in Fªllen der Gefahr gegebenwerden.

Vor demStillegen des Schleppzugesoder vor Wiederaufnahmeder Fahrt hat der
F¿hrer des SchleppersSignale mit der Schiffsglockezu geben.

Vorschriftenf¿r dasVorbeifahrenderSchiffean einander.
1. In einemFahrwassermit gen¿genderFreite.

86.
Schiffed¿rfennur dann in derselbenoder in entgegengesetzterRichtungan einander i

vorbeifahren,wenn das FahrwassernachdemjeweiligenWasserstandunzweifelhafthinreichenden
Raum f¿r die gleichzeitigeDurchfahrtgewªhrt.Sie habenin diesemFall dienachstehenden
Vorschriften(ÄÄ 7ð9) zu baachten.

Ä 7.

Schiffe,welchesichin verschiedenen,ein gegenseitigesAnlaufenausschlieÇendenKursen
befinden,haben,wennsie in derselbenoderin entgegengesetzterRichtungan einandervorbei=
fahren,denKurs einzuhalten,in welchemsie sichbefinden.

88.

1. Holt ein mit oder ohneAnhang fahrendesDampfschiffein anderesDampfschiff
oder einen Schleppzug,welcheim gleichenKurs vorausfahren,bis auf eineEntfernung von
120 m ein, sodaÇ bei beiderseitigerVerfolgung diesesKurses die Gefahr des Anlaufens
entstehenw¿rde,so darf das hintereDampfschiffsichdemvorausfahrendenDampfschiffoder
Schleppzugnichtweiternªhern. Willjedochdas hintereDampfschiffvorbeifahren,so muÇ
der F¿hrer des hinterenDampfschiffesdies dem vorausfahrendendadurchkund tun, daÇ er
f¿nf Glockenschlªgegibt und, demvorausfahrendenSchiffegutsichtbar,beiTageeinehellblaue 5#
Flagge am Vorderschiffwenigstens3 m ¿berder Reling hissen,beiNachteineLaternemit
weiÇemLicht quer zum Schiff hin= und herschwenkenlªÇt; dieFlaggemuÇbis nacherfolgter
Vorbeifahrt ausgehªngt bleiben, ist dann aber sofort einzuholen. Das zu ¿berholende
Danmpfschiffhat wªhrendder VorbeifahrtseineKraft zu vermindernund nachBackbord
(links), das vorbeifahrendenachSteuerbord(rechts)auszuweichen.

2. Ist der F¿hrer des zu ¿berholendenDampfschiffsdurchbesondereUmstªndegenºtigt,
nachSteuerbord(rechts)auszuweichen,so hat er rechtzeitigdiehellblaueFlaggeamBackbord
(links) beizusetzenoder die LaternenachdieserSeite zu schwenken.Das vorbeifahrende
Schiff hat alsdannnachBackbord(links) auszuweichen.Auchstehtihm dies frei f¿r den
Fall, daÇ wederein Gegenzeichengegeben,nochin gen¿gendemMaÇe nachBackbord(links)
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ausgewichenwird. Die FlaggemuÇ bis nacherfolgterVorbeifahrtausgehªngtbleiben,ist
dann abersoforteinzuholen.

3. Wenn ein mit demWind segelndesSchiff ein anderesim gleichenKurs fahrendes
Segel=oderDampfschiffeinholtund an demselbenvorbeifahrenwill, so hat derF¿hrer des
hinterenSchiffesseineAbsichtrechtzeitigdurchZuruf mit demSprachrohroderdurchHornruf
zu erkennenzu geben,worauf das vordereSchiff nachder Leeseite(Unterwindseite)abzu=
haltenund dashintereSchiffaufderLuvseite(Windseite)auszuweichenundvorbeizufahrenhat.

4. Wenn ein Dampfschiff mit oder ohne Anhang ein im gleichenKurs mit dem
Wind segelndesSchiff erreichtund an demselbenvorbeifahrenwill, muÇ das nªmliche
Zeichengegebenwerden,das in Ziffer 1 vorgeschriebenist; auf diesesZeichenhat das
Segelschiff nach der Leeseite(Unterwindseite)abzuhalten und das hintereSchiff auf der
Luoseite(Windseite)auszuweichenund vorbeizufahren.

Ä 9.
1. Dampfschiffemit oderohneAnhang,sowiemit demWind segelndeSchiffe,welche

sichin entgegengesetztenKursen begegnen,so daÇ die Gefahr des gegenseitigenAnlaufens
entstehenw¿rde,m¿ssennachSteuerbord(rechts)ausweichen.

2. Ist der F¿hrer einesder sichin dieserWeisebegegnendenSchiffedurchbesondere
Umstªndegenºtigt,nachBackbord(links) auszuweichen,so hat er dem ihm begegnenden
Schiffe oder SchleppzugdieseAbsichtrechtzeitigdurchfolgendeZeichenkund zu geben:

a) wenn das Schiff, welchesnachBackbord(links) ausweichenwill, einDampfschiff
mit oder ohneAnhang ist, bei Tage durchf¿nf Glockenschlªgeund durchAus=
hªngeneinernachvorn sichtbarenhellblauenFlaggeam Steuerbord(rechts),bei
Nacht durchf¿nf Glockenschlªgeund durchquer zum Schiff vorzunehmendes
Hin=und Herschwenkeneinernachvorn sichtbarenLaternemit weiÇemLichtam
Steuerbord(rechts).Die FlaggemuÇ bis nacherfolgterVorbeifahrtausgehªngt
bleiben,ist dann aber sofort einzuholen;

b) wenndas Schiff, welchesnachBackbord(links)ausweichenwill, ein mit dem
Winde segelndesSchiff ist, durchZuruf mit demSprachrohr oder durchHornruf.

Hierauf habendie einanderbegegnendenSchiffe nachBackbord(links)auszuweichen.
3. SchiffeohneAnhang, welcheeinemzu Berg kommendenSchleppzugin entgegen=

gesetztemKurs begegnen,d¿rfenunterkeinenUmstªndenbeanspruchen,daÇ der Schleppzug
ihnennachBackbord(links)ausweiche.

2. In einemFahrwassermit nichtgen¿genderPreite.
8 10.

1. Wo es an hinlªnglichemRaum zumVorbeifahrenG 6) mangelt,hat das zu
4
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Berg fahrendeSchiff, wenn es voraussichtlichmit einemzu Tal fahrendenin der Enge
zusammentreffenkºnnte, unterhalb der Enge zu halten, bis das Talschiff durchdie letztere
gefahrenist. Befindet sich aber bereits ein zu Berg fahrendesSchiff in der Enge, dann
muÇ das zu Tal fahrendeSchiff so lange vor ihr halten, bis das Bergschiff sie durch=
fahrenhat.

2. Erreicht ein zu Berg fahrendesDampfschiffohneAnhang das letztegeschleppte
Schiff eines vorausfahrendenSchleppzugesunterhalb der Enge auf 120m, so darf der
Schleppzugnicht eher in die Enge hineinfahren,bis dasDampfschiffohneAnhang an ihm
vorbeigefahrenist.

3. Einem in der Enge vorausfahrendenSchiff darf sich ein Dampfschiffnicht mehr
als auf 120m nªhern.

3. BesondereBestimmungen.
a) F¿r die Schleppz¿ge.

Ä 11.

1. Schleppz¿ged¿rfen, auÇer wªhrenddes gegenseitigenVorbeifahrens,niemalsin
gleicherHºhefahren.

2. Alle DampfschiffeohneAnhang und alle mit demWinde segelndenSchiffe m¿ssen,
wenn dazu der erforderlicheRaum vorhandenist, den Schleppz¿genausweichen. Mangelt
der hierzu erforderlicheRaum, so m¿ssendie F¿hrer des Schleppzugesund der angehªngten
Schiffe, auch wenn ihnen kein Zeichen zum Ausweichen gegebenist, nach Vorschrift der
ÄÄ 8 und9 ausweichen.

3. Die F¿hrer der Schleppz¿gem¿ssenwªhrenddesVorbeifahrensvon Dampfschiffen
mit oderohneAnhang die Kraft vermindern.Ebensod¿rfenDampfschiffeohneAnhang
wªhrenddesVorbeifahrensan Schleppz¿gennur mit verminderterKraft fahren.

4. In einemSchleppzugd¿rfensichnur sovielAnhªngebefinden,als der Schlepper
sicherzu f¿hrenvermag.

5. Die F¿hrer von Schleppz¿genhabendie Abstªndeder zu einemSchleppzugever=
einigtenSchiffeuntereinanderso zu wªhlen,daÇ der Schiffsverkehrwedergefªhrdetnoch
beeintrªchtigtwird. è

6. Der Zwischenraumzwischendem Schlepperund dem erstenAnhangschiffdarf nicht
mehrals 120 m, derZwischenraumzwischendeneinzelnenAnhangschiffennichtmehrals
80m betragen.

WerdenmehrereSchlepperverwendet,so darf derZwischenraumzwischendeneinzelnen
Schleppernnicht mehr als 120 m betragen.

7. F¿hrt ein Dampfschiffein seitlichgekuppeltesAnhangschiffmit sich,so geltenbeide
Schiffeals ein Schleppzugim Sinne dieserPolizeiordnung.
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b) F¿r die treibendenSchiffe.

Ä 12.

Einem ohneHilfe der Segel treibendenSchiffe muÇ jedesunterDampf oderSegel
fahrendeSchiff ausweichen. Mangelt es hierzu an Raum, so muÇ das treibendeSchiff
auf die in Ä 8 erwªhntenZeichenmit Hilfe von Rudern und Ankernsoweitals mºglich
zur Seite ausbiegen.

JP.)F¿r die lavierendenSchiffe.

13.

1. LavierendeSchiffe d¿rfen nicht zwischeneinemDampfschiffmit oder ohneAnhang
und demvon diesemgehaltenenUfer fahren. Sie m¿ssendaherschonwenden,bevorsie
den Kurs des sichnahendenDampfschiffesdurchkreuzen.

2. Wenn zwei Segelschiffemit sichkreuzendenKursen sicheinandernªhern,so daÇ
die Gefahr eines ZusammenstoÇesbesteht,m¿ssendie F¿hrer sichan folgendeBestim=
mungenhalten:

a) ein mit demWind segelndesSchiff muÇ einemSchiff, welchesbei demWind
segelt,ausweichen;

b) ein Schiff, welches¿ber Steuerbord bei demWind liegt, muÇ einem Schiffe,
welches¿ber Backbordbei demWind liegt, ausweichen;

c) wennbeidemit demWind segeln,aber ¿berverschiedenenBugen liegen,muÇ
das ¿ber Steuerbord liegendeSchiff dem ¿ber Backbord liegendenSchiffe aus=
weichen;

d) wenn beide mit demWind segeln und ¿ber demselbenBug liegen, muÇ das
luvwªrts fahrendeSchiff demleewªrtsfahrendenausweichen;

e) ein Schiff, welchesvor demWind segelt,muÇ vor jedemanderenSegelschiff
ausweichen.

d) F¿r die Schiffeunter50 Tonnen(1000Zentner)Tragfªhigkeitund die tief geladenenSchiffe.

Ä 14.

1. Die F¿hrer vonSchiffenmit wenigerals 50 Tonnen(1000Zentner)Tragfªhig==
keit sindverpflichtet,sie aufderFahrt aus derNªhederfahrendenDampfschiffeundSchlepp=
z¿gezu halten; sied¿rfenin derenWellenschlagerst hineinfahren,wenn er denSchiffen
nichtmehrgefªhrlichwerdenkann.

2. Kommtaberein solchesSchiff einemDampfschiffoderSchleppzugdennochsonahe,
daÇ ihm augenscheinlichGefahr droht, so darf derF¿hrer desDampfschiffesnichtmit grºÇerer
Kraft, als zur sicherenSteuerungund zur Fortbewegungerforderlichist, fahrenund hat

4*
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Vorschriftenf¿r die Fahrt unterbesonderenVerhªltnissen.

* 15.

a)

b)

4)

die F¿hrer der nicht frei fahrendenFªhren m¿ssenden in Fahrt begriffenen
Schiffen und FlºÇen das vondiesen eingehalteneFahrwasser frei halten oder
frei machen;dabeisindmindestensdie in Ä 5 Ziffer2 vorgeschriebenenAbstªnde
einzuhalten;
die F¿hrer der untera erwªhntenFªhren m¿ssenden Schiffen und FlºÇen,
welchevonStellen ober=oderunterhalbdieserFªhren abfahren(ablegen),das
Fahrwasserfrei machen,sofernhierzuvon einemDampfschiffemit oder ohne
Anhangdurchdiein Ä 8 Ziffer1 erwªhntenZeichen,voneinemsonstigenSchiffeoder
einemFloÇ durchZuruf mit demSprachrohroderdurchHornrufaufgefordertwird;
bei Nachtm¿ssendie Schiffeder untera erwªhntenFªhren, wennsienichtin
Fahrt sind, an der ihnen durchdie zustªndigeBehºrdeangewiesenenLiegestelle
und, wenn ihnen eine solchenicht angewiesenist, jedenfalls derart liegen, daÇ
das Fahrwasserfrei bleibt.

Kann ausnahmsweiseeinerFªhre die Liegestellenur im Fahrwasseran=
gewiesenwerden, so muÇ bei Annªherungvon Schiffen die Fªhre abgelegtund
dasFahrwasserfrei gemachtwerden;der hierzuvon demsichannªherndenFahr=
zeugegemªÇÄ 16 unterb gegebenenAufforderungist schleunigstnachzukommen;
beiNachtm¿ssendieSchiffeder unter a erwªhntenFªhrenan einermindestens
6,0 m ¿berWasserhohenStelle mit einerLaternemit gr¿nemLichtund1,20m
senkrechtunterdiesermit einerzweitenLaternemit weiÇemLicht versehensein.
Bei Fªhrenam Lªngsseilist der obersteBuchtnachenund, wenn stattBucht=
nachenDºpper benutztwerden, der oberste¿ber Wasser befindlicheDºpper mit
einerLaternemit weiÇemLichtzu versehen,welchesichbeiBuchtnachenmindestens
3,0m hoch¿berWasserbefindenmuÇ. Diese Laternensind die ganzeNacht
hindurchhellleuchtendzu erhalten;
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2. Pflichtender Schif's- und FloÇf¿hrer in bezugauf Fªhren.

Ä 16.

Die F¿hrer von Schiffenund FlºÇenhabenauÇer denin den besonderenFªhrord=
nungen enthaltenenVorschriftenNachstehendeszu beachten:

a) lªngs der nicht freifahrendenFªhren m¿ssenDampfschiffemit oder ohneAnhang
ihre Kraft soweitvermindern,daÇ gefªhrlicheSchwankungenderFªhrschiffever=
miedenwerden;

b) wennder F¿hrer einesSchiffesveranlaÇtist, bei Nachtan einerStelle durch=
zufahren,wo das Schiff einer der untera erwªhntenFªhren im Fahrwasser
liegt, so hat er das FªhrschiffrechtzeitigdurcherkennbareZeichen,welchebeie
Dampfschiffenin Glockenschlªgen,bei anderenSchiffen in Zuruf durchdas
Sprachrohr oder in Hornruf bestehen,zum Freimachendes Fahrwassers aufzu=
fordernund bis zur Freimachungder DurchfahrtdenLauf zu mªÇigenoder
zu hemmen.

3. DurchfahrtdurchHr¿cken.
a) FesteBr¿cken.

Ä517.
1. Sind beiTage an einerfestenBr¿ckeeineodermehrereDurchfahrtºffnungendurch

eine ¿ber demFahrwasserangebrachterot und weiÇeFlagge oderTafel bezeichnet,so d¿rfen
nur dieseOffnungenvon Schiffenund FlºÇenzur Durchfahrtbenutztwerden.

2. Bei Nachtdarf an einer festenBr¿ckenur durchdiejenigenOffnungengefahren
werden,welcheauf der demsichannªherndenSchiffezugekehrtenSeite ¿berdemFahrwasser
durcheineLaternemit rotemLichtoderdort, wonachUmstªndeneinegenauereKennzeich=
nung als angemessenerscheint,durchzwei Laternen¿bereinander,die unteremit rotemund
die oberemit gr¿nemLicht,bezeichnetsind.
Ŀ Die Laternender f¿r die Talfahrt bestimmtenOffnungen d¿rfen nur nachderBerg=
seite,der f¿r die Bergfahrt bestimmtenOffnungen nur nachderTalseite sichtbarsein.

3. Die F¿hrer von Dampfschiffenm¿ssenoberhalbund unterhalbvon Br¿ckendie
Beschickungder Feuerso rechtzeitigerfolgenlassen,daÇ unterdenBr¿ckenselbsteinestarke
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b) Schiffbr¿cken.

8 18.
1. Durch Schiffbr¿ckend¿rfen Dampfschiffemit oder ohneAnhang nicht mit grºÇerer

Kraft fahren,als zu ihrer sicherenSteuerungund zu ihrer Fortbewegungnotwendigist.
2. Bei NachtmuÇ derDampfschiffsf¿hrerdie Absicht,durcheineSchiffbr¿ckefahren

zu wollen,durcheinenBºllerschuÇzu erkennengebenund vor der Schiffbr¿ckewarten,bis
die Signallaternenauf ihr aufgezogensind.

LªÇt die zustªndigeBehºrdevon derAbsichtdes Danpfschifsf¿hrers,durchdieSchiff=
br¿ckefahren zu wollen, an der Br¿ckemittelstelektrischerSignalvorrichtungMeldung
machen,so ist das f¿r diesenFall durchdie zustªndigeBehºrdebesondersvorgeschriebene
Annªherungssignalan Stelle desBºllerschusseszu verwenden.

3. Die Durchfahrt durcheine Schiffbr¿ckedarf erst erfolgen, wenn jede der beiden
Seiten der Br¿ckenºffnungbei Tage durcheinerot und weiÇeFlagge, bei Nacht,demsich
annªherndenSchiffesichtbar,durchzwei Laternenmit rotemLicht,die eine¿berderanderen,
bezeichnetist.

R¿ckwªrtsd¿rfendie Laternennichtsichtbarsein.
4. AuÇerdemhaben die Schiffs= und FloÇf¿hrer folgendevon der Schiffbr¿ckeaus

gegebeneSignale zu beachten:
a) das Signal, wodurchdas sichnªherndeSchiff oderFloÇ benachrichtigtwird, daÇ
eingetretenerHindernissehalber die Br¿ckenicht geºffnetwerdenkann. Dies
bestehtbei Tage in einerblau und weiÇenFlagge, bei Nachtin zweiLaternen
mit gr¿nemLicht, die eine ¿ber der anderen;

b) unterhalbKehl=StraÇburgdasVorsignal,wodurchdie sichnªherndenSchiffeund
FlºÇe schonauf grºÇereEntfernung davon benachrichtigtwerden, daÇ sie durch
die Br¿ckefahrenkºnnen. Dies bestehtf¿r die Talfahrt bei Tage in einer
rotenFlagge,bei Nachtin einerLaternemit rotemLicht,f¿r die Bergfahrtbei
Tage in einer weiÇenFlagge, bei Nacht in zwei Laternenmit rotem Licht, die
eine ¿ber der anderen.



5. Die f¿r die Signale an Schiffbr¿ckenverwendetenFlaggen m¿ssenso groÇ sein,
daÇ sie auf dieEntfernung, f¿r die sie bestimmtsind, nochdeutlicherkanntwerdenkºnnen.
Die Breite (Lªnge)der Flaggen muÇ der Hºhe mindestensgleichsein und darf die Hºhe
nicht um mehr als die Hªlfte ¿berschreiten.

Bei zweifarbigenFlaggenmuÇ die Teilung wagrechtund die untereHªlfte weiÇ,die
obererot oder blau sein.

Die Flaggen m¿ssenan schrªgoder wagrechtangebrachtenStºckenoderLeinen gef¿hrt
werdenoder teilweise in einemRahmen ausgespanntsein.

4. Fahren der Schisseund FlºÇe ¿ber Kabel oder Nohrleitungen.
Ä 19.

Beim Durchfahren aller durch entsprechendeZeichen kenntlich gemachtenStellen, an
welchenTelegraphen=oder andereKabel oder Rohrleitungen auf oder in der Stromsohle
liegen, ist das Werfen und Schleppenvon Ankern untersagt.

5. Anhaltender Dampfschissezur Personenbefºrderung.
Ä 20.

1. Will einPersonen=Dampfschiffan eineLandebr¿ckeanfahren,so ist vorhermit der
Glocke zu lªuten. Will es an einer Nachenstationanhalten, so ist das Zeichenbei Tag
durchAufhisseneinerrot und weiÇenFlagge von mindestens0,50 m Hºheund 0,75 m
Breite (Lªnge),bei Nacht durchAufhisseneiner Laternemit weiÇemLicht auf halbemMast
zu geben. Der Nachenf¿hrer,welcheran das Dampfschiffanfahrenwill, hat bei Tage
eine gleicheFlagge, bei Nacht ein weiÇes Licht zu zeigen.

2. Bei Annªherungeines NachensmuÇ dieMaschine desDampfschiffesso zeitig still
gestelltund bei dessenAbfahrt so spªt wieder in Gang gesetztwerden,daÇ der Nachenkeine
gefªhrlichenSchwankungenerleidet.

Der Nachenf¿hrermuÇ mit seinemNachenzeitig herauskommen,in gestrecktparalleler
Richtung mit derFahrt desDampfschiffeshalten und darf nicht eheran diesesheranfahren,
als bis dieMaschinestillgestelltist.

3. Die eingestiegenenPersonen haben sich auf die Aufforderung des Nachenf¿hrers
sogleichniederzusetzen.

4. Der NachenmuÇ von zwei starken,schiffahrtskundigenund als n¿chternbekannten
Mªnnern gef¿hrt werden,in gutemZustand, vollstªndigausger¿stetundmit derBezeichnung
seiner grºÇtenzulªssigenEinsenkungversehensein.

5. Die Ortsbehºrdehat daraufzu halten,daÇ denvorstehendunterZiffer4gedachten
Erfordernissenstets gen¿gtwerde,nachUmstªndensogleichAbhilfe anzuordnenund der
DampfschiffahrtsverwaltungMitteilung davon zu machen.
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6. Andere, als die dazu bestimmtenNachenf¿hrerd¿rfenPersonenoderG¿ter zu einem
Dampfschiffnicht bringen oder von ihm nicht abholen.

7. Kommenzwei in entgegeugesetzterRichtung fahrendeDampfschiffegleichzeitigan
einemLandungsplatzan, so darf derF¿hrer des zuBerg fahrendenDampfschiffesdasTal
schiff in seinerWendung nicht stºrenund muÇ diesemden Vorrang lassen.

Wollen zwei in gleicherRichtungfahrendeDampfschiffean demselbenLandungsplatz
anlegen,so hat das erstedenVorrang und darf durchdas anderein seinerAnfahrt nicht
gehindertwerden.

6. Verhaltenwªhrendder Fahrt bei Nachtund bei unsichtigemWetter.
8 21.

1. JedesDampfschiffohneAnhanghat bei Nachtzu f¿hren:
a) an odervor demvorderenMasle oderin ErmangelungeinesMastes amKamin
oder an einer Stange in einer Hºhe von mindestens6,0 m ¿ber dem Schiffs=
rumpf eine Laterne, welcheein gleichmªÇigesund ununterbrocheneshelles weiÇes
Lichtentweder¿berdenganzenHorizontodermindestens¿bereinenBogendes
Horizontsvon20 KompaÇstrichenwirft, welchesichauf je 10 Strichezu beiden
Seiten desFahrzeugesverteilen,so daÇ ihr Schein, von derRichtungderMittel=
linie des Schiffes nachvorn gerechnet,nochbis auf 2Striche nach hinten ¿ber
die Querlinie hinausfªlltund einesolcheLichtstªrkebesitzt,daÇ es bei dunkler
Nachtund klarerLuft mindestens4 km weit sichtbarist;

b) amSteuerbord(rechts)eineLaterne,welcheein gleichmªÇigesundununterbrochenes
gr¿nesLicht ¿bereinenBogendesHorizontsvon 10 KompaÇstrichenwirft und
zwar von der Richtungder Mittellinie desSchiffesnachvorn gerechnetbis auf
2 Strichenachhinten¿berdie Querlinie hinaus;

c) am Backbord(links) eineLaterne,welcheein gleichmªÇigesundununterbrochenes
rotesLicht¿bereinenBogen desHorizontsvon 10 KompaÇstrichenwirft und
zwar von der Richtung der Mittellinie des Schiffes nach vorn gerechnet bis
auf 2 Striche nach hinten ¿ber die Querlinie hinaus.

Die vorstehendunterb und c genanntengr¿nenund rotenSeitenlichterm¿ssenbei
dunklerNachtund klarerLuftmindestens2 km weit sichtbarsein. Auchm¿ssensie binnen=
bords derart abgeblendetsein, daÇ das gr¿ne Licht nicht vom Backbord her und das rote
LichtnichtvomSteuerbordher gesehenwerdenkann.

2. Jedes Dampfschiffmit Anhang hat bei Nacht auÇer den vorstehendunterZiffer 1
genanntenLichternnochein zweites weiÇesLicht von gleicherEinrichtungund Beschaffenheit,
sowiean gleicherStelle wie das vorstehendunterZiffer 1a genannteund zwar 0,80 m
bis 1,0m senkrecht¿beroderunterihm zu f¿hren.
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Werden mehrereSchiffe dieserArt gleichzeitigzum Schleppeneines Zuges verwendet,
so hat jedesSchleppschiffauÇer den im vorstehendenAbsatzvorgeschriebenenLichternein
drittesweiÇesLicht von gleicherEinrichtungund Beschaffenheitsowie an gleicherStelle
wie die beidenandernLichterund zwar 0,80m bis 1,0m senkrecht¿beroderunterdiesen
Lichternzu f¿hren.

3. F¿hrt einDampfschiffein seitlichgekuppeltesAnhangschiffmit sich(vergleicheÄ 11
Ziffer 7), derart, daÇ das f¿r ersteresvorgeschriebeneSeitenlichtdurchdas Anhangschiff
verdecktw¿rde,so ist das Seitenlichtan der AuÇenseitedes letzterenanzubringen.

4. JedesDampfschiffohne Anhang hat bei Nacht ein nach r¿ckwªrtssichtbares
weiÇesSignallicht am Heckzu f¿hren.

JedesDampfschiffmit Anhanghat bei Nachtin einerHºhevon mindestens3,0m
¿ber dem Schiffsrumpf an einer Stange beimKamin oderauf demSteuerstuhloder
Radkastensteuerbordsein gleichmªÇigesund ununterbrochenes,auf Ĳ km sichtbaresrotes
Licht zu f¿hren. "#

Diese Lichter(Absatz1 und 2) m¿ssenderart geblendetsein, daÇ sie von vorn und
von seitwªrts nicht gesehenwerdenkºnnen.

5. Jedes Schiff von 15 Tonnen (300 Zentner) oder mehrTragfªhigkeit,welches
bei NachtohneeigeneTriebkraftin Fahrt ist, einerleiob es segeltodertreibt, gerudert,
geschlepptodersonstwiefortbewegtwird, hat ein nachallen Seiten sichtbaresweiÇesLicht
vorn mindestens6,0mhoch ¿berseinemRumpf zu f¿hren. DiesesLichtmuÇ aufSchiffen,
welchegeschlepptwerdenodersegeln,bei dunklerNacht und klarerLuft mindestens2 km
weit sichtbarsein.

Die ohneeigeneTriebkraft auf sich zu Tal fahrendenSchiffe von 50 Tonnen
(1000 Zentner)odermehrTrªgfªhigkeitm¿ssenbei NachtauÇerdemnochein weiÇesLicht
am Bug f¿hren.

Schiffe unter 15 Tonnen (300 Zentner) Tragfªhigkeit,auch Nachen,welchebei
Nacht ohneeigeneTriebkraft fahren, habenein weiÇesLicht derart anzubringen, daÇ es
von allen Seiten deutlichsichtbarist.

6. Den AnhangschiffeneinesSchleppzugesist bei Nachtgestattet,am vorderenTeile
des SchiffeseinebrennendeLaternemit Milchglasscheibenzu f¿hren,welchenicht¿berdas
Schiff hinausleuchtetund nach vorn und nachbeiden Seiten vollstªndiggeblendetist.

7. Schiffe ohneeigeneTriebkraft, welcheohneHilfe derSegel treiben,sowieSchlepp=
z¿ge d¿rfen bei Nacht nur bei Mond=oderSternenhellefahren. Verdunkeltsichder
Himmel wªhrendder Fahrt, so m¿ssendie Schiffe sofortan der nªchstengeeignetenStelle
beilegen.

5
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8. Die AnwendungelektrischerBogenlichterund Scheinwerferwªhrendder Fahrt ist
untersagt.

9. Bei unsichtigemWetter (Nebel,Schneegestºberusw.) m¿ssenDampfschiffemit oder
ohneAnhang mit verminderterGeschwindigkeitfahren und derenF¿hrer die Glockemit
kurzenUnterbrechungenanschlagenlassen; auf Schiffen, die ohneeigeneTriebkraft auf sich
fahren, muÇ mit kurzenUnterbrechungendurchdas Sprachrohr gerufen oder das Horn
geblasenwerden.

Kann keines der beidenUfer mehr gesehenwerden,so m¿ssen alle in Fahrt befindð
lichenSchiffe an der nªchstengeeignetenStelle beilegen. Ausgenommenhiervon sind die
durcheigeneTriebkraft bewegtenQuerfªhren.

10. FlºÇe, auch geschleppte,d¿rfen bei Nacht nicht fahren, es seidenn, daÇ sie durch
nicht vorherzusehendeUmstªnde verhindert wurden, den Liegeplatzbei Tage zu erreichen.

Jedenfalls habensie wªhrend der Fahrt bei Nacht die in Ä 27 Ziffer 4 Absatz 1
vorgeschriebenenLichterzu f¿hren.

Bei Nebel, Schneegestºber,Sturm, Treibeis und Eisgang d¿rfen FlºÇe nicht fahren.
Werden sie wªhrendder Fahrt davon betroffen, so m¿ssensie an der nªchstenerreichbaren
Liegestellebeilegen.

7. Verhaltenbei hohemWasserstand.

Ä 22.

1. OberhalbLauterburgist bei einemWasserstandvon mehrals 5,0 m am StraÇ=
burgerPegel (oberhalbder Rheinbr¿cke)die Fahrt mit Dampfschiffenuntersagt. Zwischen
Lanterburgund Maxan d¿rfenDampfschiffedannnichtfahren,wennderWasserstandvon
7,0 m am MaxauerPegel (Marke III nachZiffer 2 u. 3) erreichtoder¿berstiegenist.

2. Auf der deutschenStromstreckeunterhalbMaxan sind f¿r die Fahrt der Dampf=
schiffevon einemder nachbezeichnetenLandungsplªtzebis zu dem nªchsten,nªmlichMaxau,
Speyer, Ludwigshafen,Mannheim, Mainz, Biebrich, Bingen, Coblenz, Andernach,Cºln,
D¿sseldorf,Duisburg=Ruhrort, Wesel und Emmerich,sowie von Emmerichbis zur nieder=
lªndischenGrenze unter Ber¿cksichtigungder daselbst angebrachtenMarken I, II und III
(vgl. Ziffer 3) bei hºherenWasserstªndendie folgendenBeschrªnkungenmaÇgebend:

a) bei einemWasserstand,welcher die Marke I erreicht oder ¿bersteigt, m¿ssen
Dampfschiffe mit oder ohneAnhang zu Tal in der Mitte des Stromes, zu
Berg in einer Entfernung von wenigstens80 m vom gewºhnlichenUferrand
fahren. Wird bei der Fahrt oder beim Landen eine grºÇereAnnªherung an
das Ufer nºtig, so m¿ssensie mit verminderterKraft fahren;

b) bei einemWasserstand,welcher die Marke II erreicht oder ¿bersteigt,d¿rfen
Dauppfschiffemit oder ohneAnhang bei Nacht ¿berhauptnicht, bei Tag nur
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in derMitte des Stromesund, wenn sie zu Tal gehen,nicht mit grºÇerer
Kraft fahren, als zur sicherenSteuerungdes Schiffes nºtig ist. Die zum
VerkehrnotwendigeAnnªherungan die einzelnenStationen,sowiedasAnlegen
ist ihnenunterAnwendungverminderterKraft gestattet;

c) bei einemWasserstand,welcherdie Marke III erreichtoder ¿bersteigt,d¿rfen,
den Fall des ¦bersetzensvon einemUfer zum andern ausgenommen,Dampf=
schiffenichtfahren.

3. Die festgesetztenPegelhºhenderMarken I, II und III sind am Pegel zu:
I III

Maxau.. 6,00m 7,00 m
Spegerer 6,830Ă 7,60 Ă
Ludwigshafen 6240 Ă 8,00 Ă
Mannheen 6240 , 8,00 Ă
Manz 2075 Ă 4,75 Ă
Biebrin 3955 5,55 Ă
Bingen 39,20 Ă 5,30Ă
Coblenz 55000Ă 7,20 Ă
Andernah 5,80 Ă 8,10 Ă
Can 5550 Ă 7,80 Ă
ððO 6,5,10, 7,50 Ă
Duisburg=Ruhrort 5,30 Ă 7,60 Ă
Emmerich 5,00t, 6,70 Ă

4. FlºÇed¿rfennichtabfahren,wennderWasserstandandemderLiegestellezunªchstgelegenen
Pegel bei steigendem WasserbereitsdienachstehendbezeichneteHºheerreichthatundbeifallen=
dem Wassernochnichtbis zu der nachstehendbezeichnetenHºhegesunkenist; nªmlicham

Pegel zu: beikeigendenbelsallenden
Wasser

Mannheim=Ludwigshafen 5,80 m 6,10 m
Mainz 390,00 , 3,20 Ă
R¿desheim.. 39,60 Ă 3,90 Ă
Coblenz . 4410 Ă 4,40 Ă
Andernach.. 5,00,Ă 5,30 Ă
Cohlnn 42770 Ă 5,00 Ă
D¿sseldorff... 4440 Ă 4,70 Ă
Duisburg=Ruhrort .. . .45,60, 5,10 Ă
Wesel.. 44910 Ă 4,70
Emmericic 4440 Ă 5,00 Ă
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Ist an einemder vorstehendgenanntenPlªtzeeinWasserstandeingetreten,bei welchem
dieAbfahrt derFlºÇe nicht gestattetsein w¿rde, so m¿ssendie an diesemPlatz ankommenden
FlºÇe an der nªchstengeeignetenLiegestellebeilegen.

8. Verhaltenin Fªllen des Festfahrens,Versinkensoder der Manºvrierunfªhigkeit.

Ä 23.

1. Der F¿hrer einesSchiffes, das zu sinkendrohtodermanºvrierunfªhiggeworden
ist, ist verpflichtet,mit seinemSchiffesobaldals mºglichaus demFahrwasserzu weichen.

2. Ist ein Schiff oder ein FloÇ im Strom festgefahrenoder gesunken,so hat dessen
F¿hrer an einerstromaufwªrtsgelegenen,mindestens5 km entferntengeeignetenStelle am
Rhein, und, falls innerhalb dieserEntfernung ein schiffbarerNebenfluÇm¿ndet, auch an
demletztereneineWahrschauaufzustellen,welchebeiTage mit einerrotenFlagge,beiNacht
mit einer Laterne mit rotem Licht ausger¿stetist und anderenSchiffs= und FloÇf¿hrern
zuruft, daÇ und wo ein Schiff oder FloÇ festgefahrenoder gesunkenist.

DieseWahrschaumuÇ daselbstso langeverweilen,bis siebenachrichtigtist, daÇjenes
Schiff oderFloÇ wiederflott gewordenoderdaÇ auf die unterZiffer 5 erwªhnteAnzeige
hin eineºffentlicheBekanntmachungerfolgtist. ç

3. An denStellen, wo ein Schiff oderFloÇ festgefahrenoder gesunkenist, sollen
Dampfschiffemit oderohneAnhangin der Bergfahrtnichtmit grºÇererKraft fahren,als
zur sicherenSteuerung und zur Fortbewegungnºtig ist. In der Talfahrt m¿ssensie so
lange als mºglichmit stillgestellterMaschine durchtreiben.

4. Jeder F¿hrer einesfestgefahrenenodergesunkenenSchiffes oderFloÇes hat dessen
Liegestellebei Nachtdurchzwei senkrecht¿bereinanderin einemAbstandvon nichtweniger
als 0,50 m und von nicht mehr als 1,0m hªngendeLaternen,die oberemit rotem, die
unteremit weiÇemLicht zu bezeichnenund daf¿r zu sorgen, daÇ die Lichterwªhrendder
Nachthelleuchtenderhaltenwerden. Die Laternenm¿ssenhinreichendhochund so hªngen,
daÇ das Licht von allen Seiten deutlichsichtbarist.

Auf ganzunterWassergesunkeneSchiffeoderFlºÇe muÇ von demF¿hrer einNachen
odereineschwimmendeBake mit denzwei vorerwªhntenin gleicherWeiseaufzuhªngenden
Laternengelegtund erhaltenwerden. è

Befindetsichdie Liegestelleeines ganzunterWassergesunkenenSchiffesoderFloÇes
seitlichvon dem angebrachtenNachen,so ist an derjenigenSeite, an welcherdas Fahrwasser
nicht frei ist, einezweiteLaternemit rotemLicht von der nªmlichenLichtstªrkewie die
erstezu f¿hren.

Das seitlicheAnbringen des Nachens ist nur dann gestattet,wenn der Wasserstand
das Anbringen ¿ber dem gesunkenenSchiff oder FloÇ nicht zulªÇt.

I
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Bei Tag tretenan die Stelle der vorgeschriebenenLaternenweiÇeFlaggen,mindestens
0,75 m hochund 1,0m lang, stattwelcherbeigesunkenenSchiffenunterhalbderSpijl'schen
Fªhre schwarzeKugelnvonmindestens0,50m Durchmesserzu verwendensind.

5. Der F¿hrer ist ferner verpflichtet,dem nªchstenOrtsvorstehersofort Anzeige zu
machen,daÇ und wo ein Schiff oder FloÇ festgefahrenoder gesunkenist. Infolge dieser
Anzeige oder der sonst erlangten Kenntnis hat die Ortspolizeibehºrdedas entstandene
Schiffahrtshindernis,soferndies nochnicht geschehen,in der unter Ziffer 4 vorgeschriebenen
Weiseauf KostendesF¿hrers bezeichnen(vermalen)zu lassen.

In Niederland kºnnendieseAnzeigenan den zustªndigenStromaufsichtsbeamten
erstattetwerden,der dann die weiterenAnordnungenzu treffenhat.

6. Wenn von einemSchiff ein Gegenstandverlorenwird, der treibendodergesunken
dieSchiffahrt hindern odergefªhrdenkann, ist derF¿hrer verpflichtet,hier¿berdemzustªndigen
Stromaufsichtsbeamtenmºglichstbald Anzeigezu machen.

7. Die BeseitigungvonSchiffen,FlºÇen und anderenGegenstªnden,welchegesunken,
gestrandetoderauf denGrund geratensind,kanndurchdie zustªndigeBehºrde,wennsolche
nachderenAnsicht die Schiffahrt hindern oder gefªhrden,unbeschadetdes Anspruchsauf
Ersatz der ihr hierdurcherwachsendenKosten, veranlaÇt werden.

Die Beseitigungerfolgt, wenn solchenachAnsichtder zustªndigenBehºrdekeinen
Aufschubleidet oder wenn die Beteiligtensieverweigernodernichtanzutreffensind, ohne
weiteres. In anderenFªllen wird den Beteiligten eine angemesseneFrist gesetzt;erfolgt
innerhalb dieserdie Beseitigungnicht oder nicht vollstªndig, so wird sie staatsseitigherbei=
gef¿hrt. Die nach Landesrechtden betreffendenBehºrdenzukommendenweitergehenden
BefugnissewerdendurchvorstehendeBestimmungennichtber¿hrt.

8. Die Bestimmungenunter Ziffer 1 bis 7 finden gleichmªÇigAnwendung,wenn
auf dem Strom vorhandeneAnlagen (Landebr¿cken,Badeanstalten,M¿hlen unddergleichen)
gesunkensind. Die den F¿hrern der Schiffe und FlºÇe auferlegtenVerpflichtungenliegen
auchdenBesitzernsolcherAnlagenob.

9. Die BestimmungenZiffer 3 und Ziffer 4 Absatz1 und 5 finden gleichmªÇig
Anwendung auf im Strom befindlichemanºvrierunfªhiggewordeneSchiffe. In diesem
Falle d¿rfenauchdie f¿r die Fahrt beiNachtvorgeschriebenenLichternichtgef¿hrtwerden.

9. BesondereVorschriftenf¿r die SchleppschiffahrtzwischenSt. Goar undMainz.

Ä 24.
Die Aus¿bungder Schleppschiffahrtbei Nacht ist zwischenSt. Goar und Mainz,

sobaldderWasserstandamMainzerPegel0,75m oderdarunterbetrªgt,gªnzlichuntersagt.
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